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Österreichische Staatsdruckerei Holding AG 

Wien, FN 290506 s 

 

6. ordentliche Hauptversammlung 

14. Juli 2016 

 

Vorschlag des Aufsichtsrats  

gemäß § 108 Abs 1 AktG 

zum 6. Punkt der Tagesordnung  

 

"Wahlen in den Aufsichtsrat" 

 

Der Aufsichtsrat der Österreichische Staatsdruckerei Holding AG schlägt vor, die Haupt-

versammlung möge zu diesem Tagesordnungspunkt folgende Beschlüsse fassen: 

 

„1.  Die Mitgliederzahl im Rahmen der durch die Satzung gezogenen Grenzen wird von 

vier auf drei verringert. 

 

2.  Dr Johannes Strohmayer, geboren am 17.9.1950, Dr Wilfried Stadler, geboren am 

12.5.1951, und Dr Peter Hoffmann-Ostenhof, geboren am 28.10.1955, werden mit Wir-

kung ab Beendigung dieser Hauptversammlung in den Aufsichtsrat gewählt und zwar in 

Übereinstimmung mit § 10 Abs 2 der Satzung bzw § 87 Abs 7 AktG bis zur Beendigung 

der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2020/2021 be-

schließt.“ 

 

Erklärung:  

Mit Beendigung der kommenden ordentlichen Hauptversammlung läuft die Funktionsperi-

ode sämtlicher von der Hauptversammlung gewählten Mitglieder des Aufsichtsrats ab.  

 

Gemäß § 10 Abs 1 der Satzung der Österreichische Staatsdruckerei Holding AG besteht 

der Aufsichtsrat aus mindestens drei und höchstens sechs von der Hauptversammlung 

gewählten Mitgliedern.  

 

Der Aufsichtsrat hat sich bisher, d.h. nach der letzten Wahl durch die Hauptversamm-

lung, aus vier von der Hauptversammlung gewählten Mitgliedern zusammengesetzt. 

(Hinzukommen die nach dem Arbeitsverfassungsgesetz entsandten Mitglieder.) 
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Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Mitgliederzahl im Rahmen der durch die Satzung gezo-

genen Grenzen von vier auf drei zu verringern, worüber vor der Wahl der Mitglieder ab-

zustimmen ist. 

 

In der kommenden Hauptversammlung wären nunmehr drei Mitglieder zu wählen.  

 

Die nachfolgenden Wahlvorschläge des Aufsichtsrats wurden auf der Grundlage der An-

forderungen des § 87 Abs 2a AktG und des Corporate-Governance-Kodex abgegeben.  

 

Der Aufsichtsrat schlägt vor, Dr Johannes Strohmayer, geboren am 17.9.1950, Dr 

Wilfried Stadler, geboren am 12.5.1951, und Dr Peter Hoffmann-Ostenhof, geboren am 

28.10.1955, mit Wirkung ab Beendigung dieser Hauptversammlung in den Aufsichtsrat 

zu wählen und zwar in Übereinstimmung mit § 10 Abs 2 der Satzung bzw § 87 Abs 7 

AktG bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das vierte 

Geschäftsjahr nach der Wahl beschließt; hiebei wird das laufende Geschäftsjahr nicht 

mitgerechnet. Für den Fall der Beibehaltung des gegenwärtigen Bilanzstichtages zum 31. 

März würde die Funktionsperiode der zu wählenden Aufsichtsratsmitglieder mit Beendi-

gung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2020/2021 

beschließt, auslaufen. 

 

Es ist vorgesehen, über jede zu besetzende Stelle (drei Stellen) in der kommenden 

Hauptversammlung gesondert abzustimmen.  

 

Eine Reihung der vorgeschlagenen Personen zu den einzelnen Stellen wird vorbehalten.  

 

Jede der vorgeschlagenen Personen hat eine Erklärung gemäß § 87 Abs 2 AktG abgege-

ben, welche ebenfalls auf der Internetseite der Gesellschaft zugänglich ist, und insbeson-

dere erklärt, dass  

1. sämtliche Umstände im Zusammenhang mit § 87 Abs 2 AktG offen gelegt wurden 

und nach Beurteilung des Vorgeschlagenen keine Umstände vorhanden sind, die die 

Besorgnis seiner Befangenheit begründen könnten,  

2. der Vorgeschlagene zu keiner gerichtlich strafbaren Handlung rechtskräftig verur-

teilt worden ist, insbesondere zu keiner solchen die gem § 87 Abs 2a S 3 AktG sei-

ne berufliche Zuverlässigkeit in Frage stellt, und 

3. keine Bestellungshindernisse im Sinne von § 86 Abs 2 und 4 AktG bestehen. 
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Der Aufsichtsrat hat bei der Erstattung des Vorschlags im Sinne von § 87 Abs 2a AktG 

auf die fachliche und persönliche Qualifikation des Mitglieds sowie auf die fachlich ausge-

wogene Zusammensetzung des Aufsichtsrats geachtet.  

 

Die Hauptversammlung ist bei der Wahl in nachstehender Weise an Wahlvorschläge ge-

bunden. Vorschläge zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern samt den Erklärungen gemäß 

§ 87 Abs 2 AktG für jede vorgeschlagene Person müssen spätestens am 7. Juli 2016 auf 

der Internetseite der Gesellschaft zugänglich gemacht werden, widrigenfalls die betref-

fende Person nicht in die Abstimmung einbezogen werden darf. Dies gilt auch für Wahl-

vorschläge von Aktionären gemäß § 110 AktG, welche der Gesellschaft in Textform spä-

testens am 5. Juli 2016 zugehen müssen, wobei hinsichtlich der Einzelheiten und Voraus-

setzungen für die Berücksichtigung von derartigen Wahlvorschlägen auf die „Informatio-

nen über die Rechte der Aktionäre nach den §§ 109, 110, 118 und 119 

AktG/Beschlussvorschläge von Aktionären gemäß § 110 AktG“ verwiesen wird. 


